
3 . Die Militär - TapferkeitS - Medaille,
von Gold oder Silber , 1788 von Kaiser Joseph II.
gestiftet.

L. Gelegenheit ! i che:
4 . Die silberne Ehren - Medaille der Wie-

Z8S

n er - Freiwilligen , von Kanser Fran : I.
1797 gestiftet . ^

5. Das  metallene - Armeekreuz , (Bronce.
Medaille , Kanonenkreuz ) , von Kaiser Franz I.
1814 für alle Theilnehmer an dem Feldzuge gegen
die Franzosen ( dem Befreiungskriege ) gestiftet.

IX . Alitherlmrg.

Kirchen -Ka'lender.
1. Stolgebühren beL Begräbnissen , Trauungen und Taufen.

für Wien , dessen Vorstädte und daö Erzherzogthum Oesterreich.
(Preise in Conventions - Münze .)

1 . Nach der Stol -Ordnung für Wien und dessen
Vorstädte , dann für Oberösterreich sind für die Kirche
folgende Gebühren ausgesetzt ( Patent vom 25 . Jän¬
ner 1782 und 20 . Jänner 1783 ) ;

a ) Bei den Hauptpfarren in der Stadt , zu St.
Stephan , St . Michael , und zu den Schotten
für das große Geläute 7 fl. , insbesondere
mit der Josephinischen Glocke 80 fl. ; für das
mittlere 4 fl. , für daö kleine 3 fl. ; bei einem
Viertel -Conducte 1 fl. ; bei dem Begräbnisse
eines Kindes unter 15 Jahren für das größte
Geläute 3 fl. ; für das kleine 1 fl. ; bei Ere-
qur'en , wenn solche verlangt werden , für daö
größte Geläute 6 fl. , für das mittlere 4 fl. ;
bei dem Begräbnisse eines Akatholiken 4 fl.
Bei den Vorstadtpfarren sind die Gebühren
für das Geläute ganz gleich mit jenen , die für
Niederösterreich überhaupt gelten.

b) Für das Bahrtuch sammt den dazu gehörigen
Crucisire oder Pfarrbilde 7 fl., das geringere
3 fl . , bei einem Viertel -Conducte 1 fl . , bei
dem Begräbnisse eines Kindes von 7 bis 15
Jahren , nach der Wahl deö Tuches , 2 fl. oder
45 kr. ; eines Kindes von 1 bis 7 Jahren
1 fl . 30 kr. Füp die Vorstadtpfarren gilt bei
Begräbnissen erwachsener Personen wieder die
Stolordnung für Nicdcrösternr 'ch; Lei Be-
gräbnissen der Kinder unter 15 Jahren gebüh-
ren immer nur 30 kr. Die ehemals den Zünften
zugestandene Freiheit , bei dem Begräbnisse

der Zunftgenvssen die eigenen Leichentücher zu
verwenden , ist in Oberösterreich als eine der
höchsten Stolordnung zuwiderlaufender Miß¬
brauch abgcstellt worden,

o) Für Schwarzbeziehung des Altars in den
Stadtpfarren bei Begräbnissen und Exeauien
mit ganzem Conducte 1 fl . 30 kr. , mit halbem
Conducte 45 fr . ; in den Vorstädten immer
nur 30 kr.

ck) Für die Bahre in den Stadtpfarrcn bei einem
ganzen Conducte 36 kr., bei einem halben Con-
ducte und bei Begräbnissen der Kinder unter
15 Jahren 30 kr . ; in den Vorstadpfarren bei
einem Viertel - Conducte 10 kr.

v) Für eine Grabstelle durchgehends 1 fl ., und
bei Kindern unter 7 Jahren 30 kr ; dagegen
bei Akatholiken über 15 Jahre 1 fl . 39 kr.

f) Für den Ornat kei Erequien in den Stadt¬
pfarren nach ganzem Conducte 3 fl . ; sonst

und in deu Vorstadtpfarren1 fl. 30 kr.
r? ) Für die Ausbreitung des schwarzen Tuches

und Aufstellung des Crucifireö mir Leuchtern
, bei Ereqm 'en , mit ganzem Conducte 3 fl . ;

sonst und in den Vorstadlpfarren 1 fl . 30 kr.
Ii ) Für den bedeckten Vctschcmmel oder Stuhl der

Brautpersoncn bei der Trauung zum Knie»
40 lr.

2. Nach der Stolcrdnung für Niederösterreich
außer der Hauptstadt Wien gebühren der Kirche:

s ) Für das ganze Geläute mit vier oder 5 Glocke»
A a
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3 fl. 30 kr. , mit 3 Glocken 2 fl. 30 kr. ;
bei einem Viertel -Conducte oder einer ge¬
meinen Leiche 30 kr. ; für das Auslauten au¬
ßer der Pfarre mit 4 Glocken 3 fl., mit 3
Glocken 2 fl. 15 kr. , mit 2 Glocken 1 fl. 30 kr. ;
für das Geläute bei Exequien , wenn solche
verlangt werden , 3 fl.

d) Für das schönste Bahrtuch sammt Crucifixe
oder Psarrbilde 3 fl. , für das mittlere sammt
Crucisixe bei einem halben Conducte 1 fl.
30 kr. , bei einem Vicrtcl -Conducte 1 fl . ;
bei dem Conducte eines Kindes von 7 bis
15 Jahren , für daS schönste 1 fl . , für das
mittlere 30 kr. ; bei dem Conducte eines Kin¬
des von 1 bis 7 Jahren , für das eine und
das andere die Hälfte'

es) Für die Schwarzbeziehung des Altars immer
nnr 30 kr.

6) Für die Bahre bei dem ganzen Conducte
1 fl ., bei dem halben 15 kr., bei dem Vier¬
tel -Conducte 10 kr. ; bei dem Conducte eines
Kindes von 7 bis 15 Jahren , 30 kr., von 1
br'S 7 Jahren , 10 kr.

e) Für eine' Grabstelle ohne Unterschied 1 fl. ;
bei Kindern unter 7 Jahren 30 kr.

1) Für den bedeckten Stuhl oder Bethschemmel,
dessen sich die Brautpersonen bei der Trau¬

ung zum Knien bedienen 40 kr.
Die Akacholiken müßen so , wie die katholischen

Ki 'chcnkinder die Stolgebühren an den katholischen
Pfarrer bezahlen . Der katholische Pfarrer , der auf
die Stolgebühren Anspruch hat , ist der ordentliche
S -elforger des Ortes , wo der Akatholik seinen Wohn¬
sitz hat , und nicht jener des Bezirkes , wo das aka-
Lholrscha Brthhaus gelegen ist. Die Akatholiken , die
nicht in dem Friedhöfe der katholischen Pfarre , in
"er . !! Bezirk ihr Pastor wohnt , begraben werden
wollen , haben gemäß der gesetzlichen Vorschrift,
außer der Gebühr , welche sie ihrem Pastor ver¬
tragsmäßig entrichten , die Stoltax ? doppelt , näm¬
lich dem katholischen Pfarrer , in dessen Bezirk sie
wohnen , dann dem katholischen Pfarrer , in dessen
Bezirk der Friedhof liegtf indem sie begraben wer¬
den , zu bezahlen ; indem es ibre freie Wahl ist,
daß sie nicht in dem Friedhofe der katholischen
Pfarre , in deren Bezirk sie wohnen , unter Beglei¬
tung des dazu berufenen Pastors beerdigt werden.
Leichenreden sind zwar bei den Katholiken gar nicht
mehr gebräuchlich, wohl aber bei den Protestanten.
Da die Leichenrede gerade die Handlung ist, welche

die persönliche Geistesanstrengung voraussetzt , so
hat die Stolgebühr für eine bei den Akatholiken
abgehaltene Leidenrede nicht dem katholischen , son-
dern dem akatholischen Seelsorger zuzusiießen.

Bei den Trauungen hingegen kann , wenn beide
Brautleute akatholisch sind, und also die Trauung
in dem kathosischen Bethause vorzunehmen ist, die
Bezahlung der Stoltaxe nur an den katholischen
Seelsorger Statt haben , in dessen Bezirk die «ka¬
tholische Braut wohnt ; nicht auch an den katholischen
Pfarrer , in dessen Bezirke das Bethauö liegt , aber
die Braut nicht wohnet ; wenn nur die Brant das
ordentliche Pfarrkind deö Pastors ist, folglich in das
Bethaus kommen muß , dem der Pastor vorsteht.
Ist die »katholische Brant kein Pfarrkind des Pa¬
stors , dessen Bethause sie sich trauen läßt , sondern
von einem andern Pastor nach ihrer eigenen Wahl
Sahin entlassen worden , so tritt das Recht des ka¬
tholischen Pfarrers ans gleichem Grunde , aus wel¬
chem selbes oben bei den Begräbnissen eem kotho-
lischen Pfarrer im Orte des BcthhauseS znerkannt
worden ist , ein , so daß in diesem Falle die Stol¬
taxe insbesondere an den katholischen Pfarrer deö
Bezirks , in dem die Braut wohnet , und auch ins¬
besondere an den katholischen Pfarrer , in dessen
Bezirk das BeLhauS liegt , zu bezahlen ist.

Die Meßner werden mit ihrem Rechte auf
^Stolgebühren von Akatholiken den Pfarrern gleich

gehalten , und haben diese Gebühren nach der Taxe
zu gcnüßcn.

Die in den Stol -Patenten auögesetzten Stol-
Gebührcn dürfen , in so weit sie seit dem Jakre
1799 nicht erhöhet worden sind , dom 1. Jänner
1820 angefangen in ConoentionS - Münze abgenom-
men werden . Die gesetzlichen Stvl -Ordnungen ha--
ben bloS zur Absicht, alle Mllkührlichen Forderun¬
gen abzustellcn. Da die Hintanhaltung willkührli-
cher Taxirungen bei der Abnahme von Stol -Gebüh-
ren nur dadurch erreicht werden kann , daß die
Stol -Ordnung von Jedermann frei cingesthen wer¬
den könne , so ist die Affigirung derselben an den
Kirchthüren besohlen worden , und wird dieselbe
auch in der Jedermann zugänglichen Sakristei an-
geheftet.

Falls in einer Filiale sich ein Friedhof befin¬
det , werden die Leichen alldort eingeseguet , wie auch
der Trauergottesdienst in der dortigen Kirche ge¬
halten.

Allenthalben werden Local-Gebräuche getroffen,
wovon die Stol -Ordnungen keine Erwähnung machen,



und wofür seit undenklicher Zeit nach der Oservanz ein
nie in Abrede gestelltes Entgeld entrichtet ipird ; z. B.
in der Hauptstadt Gratz , wenn ein OrdenSksnvent
einen Conduct begleitet werden ihm 6 fl. C. M.
gezahlt ; den begleitenden Armen und Spitälern
wird ein Geschenk auf die Hand gegeben ; auf dem
Lande sind bestimmte Stationen , öfters auch das
Hans , von wo die Leiche mit Conduct abgeholt
wird ; dafür ist die Geistlichkeit , das begleitende
Personale , die Kirche für die Requisiten , wie auch
für das Geläute zu bezahlen.

Aber alle Stol -Ordnungen kommen darin über¬
ein , daß es von der Willkühr der Erben abhänge,
das Begräbniß mit geringerem oder größerem Auf-
wande zu bestellen, eine beliebige Couduetsklasse zu
wählen , und sonach nur die für dieselbe bestimm¬
ten Taren zu entrichten . Wenn ein Eonduct ange¬
sagt wird , so ertheilt man den meistens Unwissen¬
den einen Rath zn standesgemäßen Begräbniss .-, zeigt
im Voraus , zur Beschwichtigung aller Beschwerde,
den Geldbetrag darsür an ; und wenn nicht erwie¬
sene Zahlungsfähigkeit oder eine annehmbare Gut-
stehung vorhanden ist , räth man zur Unterlassung
alles Unnöthign . Auch sollte man drn in vielen Or¬
ten üblichen Gebrauch einführen , daß außer dem
Falle einer VerlassenschaftS -Abhandlüng , die Leichen¬
kosten alsogleich nach der Function berichtiget wer¬
den ; denn je länger geborgt wird , desto schwerer
entschließt sich oft der Gläubiger zur Bezahlung.

Armen Personen , welche außer einem geringen
HauSgeräthe nichts hinterlassen , und deren Mittel¬
losigkeit durch ein obrigkeitliches Zengniß oder den
Richter des Orts bestätiget wird , sie mögen höher»
oder nieder » Standes sein , dürfen keine Gebühren
abgefordcrt , sondern die nöthigen Functionen müssen
aus christlicher Liehe umsonst verrichtet werden . Gänz¬
lich mittellosen Personen wird die Todtentrühe auf
Kosten der Gemeinde angcschafft. Den Betrag für
den Todtengräber sucht man nach Thunlichkeit hev-
einzubringrn.

Von den an natürlichen Menschenblattcrn ver¬
storbenen Kindern , welchen das öffentliche feierliche
Begräbniß versagt ist , sind öie gesetzmäßigen Lei¬
chengebühren zu entrichten , weil jene Verordnungen
nur die Bestrafung widerspänstiger Eltern , bezweckt,
und keineswegs dem Rechte des Pfarrers Abbruch
thun soll. Bei den , wegen Kränklichkeit von Kind¬
heit an ans ärztlichen Rath nicht geimpften , oder
nach überftandener Impfung an natürlichen Men¬
schenblattern verstorbenen Kindern findet die Einseg¬
nung wie bei andern Beerdigungen Statt; daher we-
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gen Verabreichung der Stol -Ge - ühren kein Zweifel
entstehen kann.

Bei Begräbnissen außer der eigenen Pfarre sind
die Taren der erwählten Klasse in beiden Pfarren zu
bezahlen . Ob jene Pfarrer eine Gebühr ansprechen
dürfen , durch deren Kirchspiel der Leichnahm geführt
wird , hat nach dem Kircherrrcchte der Gebrauch des
Ortes zu entscheiden. Landeöfürstliche Bestimmung
besteht hierüber keine.

Die Stol -Gehühren für das Ler'chenbegängr.r'ß
eines Verschuldeten , dann für das Leichenbegänguiß
der ihm Angehörigen Personen genießen die Begün¬
stigung , daß sie im Falle eines nachher auSgeöro-
cheuen ConcurseS in die erste Klasse gesetzt werden.

Jeder Pfarrer ist schuldig , über die wirklich ab¬
genommenen Stol -Gebühren . demjenigen , der sie be¬
zahlet hat , eine Bescheinigung auszustellen ; damit die
Obrigkeit in allen Fällen sich der geschehenen Ab¬
nahme versichern , insbesondere die Begräbnißkosien
in Vas Inventar cintragen , und Lei verkommenden
Beschwerden den Bestand oder Unbestand derselben
anzeigen könne. Diese Bescheinigung hatte vcrmög
Hofvecret vom 30 . März 1786 auf einen ungestem¬
pelten Zettel zu geschehen, da aber das Allerhöchste
Stempelpatrnt vom 5. October 1802 gleich im Ein¬
gänge alle bisherigen Vorschriften in Stempelsachen
als erloschen erklärt , so ist auch vorbenannteS De¬
kret außer Wirkung gesetzt : und so müssen also
derlei Bescheinigungen , als Quittungen , im Ver¬
hältnisse ihres Geldbetrages dem klassenmäßigen
Stempel unterzogen werden . Nicht stempelpflichtig
sind bloße Specifirationen ( in Hauptstädten li °ho-
graphirt ) ohne Bestätigung deü bezahlten Geldbe¬
trages ; wird aber diese Bestätigung darauf geschrie¬
ben , so darf das Datum der Urkunde, nach der
Amisprax 'S nicht älter als einen Monat sein , und
die Urkunde muß dem Stempel unterzogen werden ;
ein Geschäft , das man zur Sicherheit durch einen
vertrauten Menschen selbst besorgen soll.

Der Leichen-Conto wird gewöhnlich vom Pfar¬
rer , und zwar in drei Abteilungen : Gebühren für
die Kirche, die Geistlichkeit und vaS Dienstpersonals
ausgestellt . Sollte aber für die erste Rubrik ein
Kirchen-Vorsteher , für die dritte ein Meßner , chver
SchulUhrer einen Conto ansstellen , so muß dieser
von dem Pfarrer , der für die Uebertretnng verant¬
wortlich ist, coramistrt werden.

Theils znr eigenen Notiz , theils zur Vorwei¬
sung bei der canonifchan Visitation , müssen über
die Abnahme der Stol -Gebühren Verzeichnisse ge¬
führt werden.
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